
Ökologie & Landbau, der AGÖL oder von Um-
weltverbänden ein Anteil von 10-20 Prozent Öko-
landbau bis spätestens 2010 angestrebt. 
Welche Rolle künftig der Regionalvermarktung 
zukommt, ist kaum absehbar. Trotz zahl- und 
erfolgreicher Modellprojekte gibt es innerhalb 
des Ökolandbaus widerstrebende Tendenzen. 
Einerseits gilt es sich dem konventionellen Han-
del zu öffnen – mit der Gefahr entsprechender 
Rationalisierung und Zentralisierung. Anderer-
seits mehren sich die Stimmen, die den damit 
drohenden Verlust an Nachhaltigkeit anprangern 
und eine stärkere Rückbesinnung auf die Region 
einfordern. Vieles wird von der Initiative auf 
kommunaler und regionaler Ebene, aber auch 
von der Gestaltung der politischen Rahmenbe-
dingungen wie der Entwicklung der ökologischen 
Steuerreform oder Förderprogrammen für Re-
gionalvermarktung abhängen.
Trotz heftiger Diskussionen – auch durch das 
„Zukunftsfähige Deutschland“ – hat sich auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Land- und Er-
nährungswirtschaft nicht viel getan. Die zuneh-
menden Skandale in Teilen der konventionellen 

Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie 
eröffnen allerdings wachsende Chancen für die 
kontrollierte ökologische Landwirtschaft mit 
einer klar definierten und rechtlich abgesicher-
ten Qualitätssicherung sowie für die Regionali-
sierung mit einer gesicherten und transparenten 
Herkunft. Die vielen lokalen und regionalen In-
itiativen weisen damit den Weg hin zu einem 
breiten gesellschaftlichen Trend.
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D Von Jens-Peter Abresch 
ie Eingriffsregelung gilt als eines der 
wichtigsten Lenkungsinstrumente der 

Naturschutzpolitik. Das Naturschutzrecht 
(Bundes naturschutzgesetz und Ländernatur-
schutzgesetze) und das Baurecht enthalten die 
rechtlichen Grundlagen. Das Prinzip der Ein-
griffsregelung ist leicht einsichtig und lautet 
vereinfacht: Wer natürliche Ressourcen ver-
braucht, der ist zur Schadenskompensation ver-
pflichtet. Die Naturschutzpläne entwickeln dazu 
Kompensationsmaßnahmen, die den jeweiligen 
Biotopwert- und Bilanzierungskonventionen ge-
nügen. Nachdem jahrelang vor allem Bilanzie-
rungsmethoden und Bewertungsfragen disku-

tiert wurden, rückt zunehmend die Problematik 
des Vollzuges und der Dauerhaftigkeit der Kom-
pensationseffekte der Eingriffsregelung in den 
Vordergrund. In den wenigen vorliegenden Er-
folgsbetrachtungen zur Eingriffsregelung zeich-
net sich dabei ein bedenkliches Bild ab (1). 
Zum Teil werden nur geringe Anteile geplanter 
Kompensationsmaßnahmen in der Praxis umge-
setzt. Besonders die Pflege und Entwicklung von 
Ersatzflächen ist häufig nicht gesichert. Die land-
schaftspflegerischen Begleitplanungen erweisen 
sich mit Blick auf die Verfügbarkeit der beplanten 
Flächen oftmals als schwer umsetzbar. Im Unter-
schied zum Plan stehen im Ergebnis dann häufig 
Flickenteppiche von Kompensationsmaßnahmen 

mit teilweise zweifelhaftem Bezug zu den Eingriffs-
effekten und vernachlässigbaren landschaftsökolo-
gischen Effekten im betroffenen Landschaftsraum. 
Auch Fragen der Kosteneffizienz werden bislang 
kaum thematisiert. Unabhängig davon wie kritisch 
man die Erfolge der Eingriffsregelung im Einzelnen 
beurteilt: Unstrittig ist, dass Umsetzungsprobleme 
bestehen und die Wirksamkeit des Instrumentes 
hinter den Erwartungen zurückbleibt. Beleg für 
diese Situation ist auch die breite Diskussion zur 
Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Ein-
griffsregelung (2). 

  Landwirtschaft und  
eingriffsregelung

Landwirtschaftliche Betriebe erleben die Ein-
griffsregelung oft als problematisches Instrument. 
Zunächst sehen sich die Landwirte den Flächen-
verlust durch das Eingriffsvorhaben gegenüber. 
Dabei verkehrt sich das Problem der Flächenver-
luste häufig zur Chance, Land zu einem attrakti-
ven Veräußerungspreis zu verkaufen. Wenn aber 
die Flächenansprüche zur Kompensation an die 
Landwirte herangetragen werden, spitzen sich die 
Konflikte zu. Die Flächenentzüge werfen zum Teil 
erhebliche agrarstrukturelle und einzelbetriebli-
che Probleme auf, beispielsweise die Pachtflä-
chenproblematik: Landnutzer und Flächeneigen-

Wege zu mehr Nachhaltigkeit am Beispiel der Eingriffsregelung 

Landwirtschaft contra Naturschutz?
nachhaltige Landwirtschaft ist ohne den schutz der natürlichen ressourcen als 
eigene produktionsgrundlage nicht denkbar. aber auch ein nachhaltiger und flä-
chendeckender naturschutz ist in der fast durchgängig genutzten kulturland-
schaft deutschlands ohne die einbeziehung der Landwirtschaft nicht erreichbar. 
dieses besondere Verhältnis von Landwirtschaft und naturschutz wird am der-
zeit aktuellen Beispiel der eingriffsregelung beleuchtet.



tümer fallen zunehmend auseinander. Bei Veräu-
ßerung von Flächen für Kompensationszwecke 
geraten deshalb die pachtenden Betriebe leicht 
in kritische Situationen. Nutzfläche ist nicht ver-
mehrbar und alternative Flächen am Bodenmarkt 
sind nicht beliebig verfügbar. Gerade in Realtei-
lungsgebieten können Flächenveräußerungen 
durch außerlandwirtschaftliche Eigentümer zu 
Verwerfungen im fragilen System von gegenseiti-
ger Verpachtung und Unterverpachtung führen. 
Damit wird der teilweise rigide Widerstand der 
Landwirtschaft bei Eingriffskompensationen aus 
betrieblicher Sicht nachvollziehbar. Solange die 
Kompensationsmaßnahmen nicht in Abstimmung 
und Kooperation mit den Landnutzern entwickelt 
werden, wird die Eingriffsregelung in vielen Fäl-
len ihre Probleme kaum überwinden. 

 Vertragsnaturschutz als Lösung
Der hier vorgestellte Lösungsansatz zielt auf eine 
Flexibilisierung von Kompensationstatbeständen 
im Rahmen der Eingriffsregelung ab. Neben dem 
Erwerb von Flächen und der Realisierung inves-
tiver Maßnahmen, die das Problem der dauer-
haften Pflege nach sich ziehen, kann eine defi-
nierte, naturschutzorientierte Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen als Kompensation 
von Eingriffen ausgestaltet werden. Für die kom-
munale Bauleitplanung werden zum Beispiel 
folgende Bausteine vorgeschlagen:
Vertragsnaturschutz: Im Zuge eines Bebauungs-
planes kommt es in einer Stadt zur Erhebung von 
Kompensationskosten bei den Bauträgern. Im 
Rahmen der landschafts pflegeri schen Begleitpla-
nung werden die Wertverluste im Sinne der Ein-
griffsregelung naturschutzfachlich analysiert und 
geeignete Maßnahmen zur Kompensation einge-
grenzt. Die Stadt hat damit zwei wesentliche Infor-
mationen: Die Geldmenge, die zur Realisierung 
von Eingriffen zur Verfügung steht und die natur-
schutzfachliche Formulierung der Kompensations-
maßnahmen. 
Nach dem vorgeschlagenen Modell kann die 
Stadt ausgesuchte Maßnahmen, die als Land-
schaftspflegeleistungen darstellbar sind, öffent-
lich ausschreiben. Die landwirtschaftlichen Be-
triebe können mit ihren Flächen Angebote zur 
Leistungserstellung einbringen. Der Landwirt 
bietet also Betriebsflächen an, um darauf die 
nachgefragten Landschaftspflegeleistungen selbst 
zu realisieren. Der Preis für die Leistungen bildet 
sich dann in den Vertragsverhandlungen zwi-
schen Landwirt und Stadt (3). Finden sich anbie-
tende landwirtschaftliche Betriebe, so kann ein 

Vertrag abgeschlossen werden, ähnlich den be-
reits praktizierten Vertragsnaturschutzmodellen. 
Die Vertragsdauer sollte zwischen 25 und 30 Jah-
ren liegen. Der Landwirt verpflichtet sich für den 
Vertragszeitraum zur Sicherstellung der definier-
ten Pflegeleistung auf seiner Fläche.
Für das Vertragsnaturschutzmodell mit langen 
Laufzeiten bieten sich Finanzierungsmodalitäten 
außerhalb der kommunalen Haushalte an. Vor-
geschlagen wird ein Fondsmodell. Gelder, die 
von den Ausgleichsverpflichteten an die Städte/
Gemeinden geflossen sind, werden in den Fond 
abgeführt. Das Fondsvermögen wird zweckge-
bunden und zinsbringend angelegt. Die Verträge 
mit den Landwirten sollen dann langfris tig unter 
Erhalt des Kapitalstockes aus dem Fond finan-
ziert werden. Zur Eingriffskompensationen durch 
Landschaftspflegeleistungen werden nur die Zin-
serträge herangezogen. In ersten Modellrech-
nungen konnte gezeigt werden, dass bei einer 
Finanzierung von Landschaftspflegeleistungen 
mit der Landwirtschaft und unter Verwendung 
gültiger Biotopwertkonventionen alleine unter 
Verwendung der Zinserträge ein Wertausgleich 
im Sinne der Eingriffsregelung realisierbar ist 
(4). Der Wertverlust in Landschaften durch Ein-
griffe wird monetarisiert und ermöglicht so lang-
fristig landschaftsökologisch wirksame Kompen-
sationsmaßnahmen. 

 ausblick
Mit Blick auf die skizzierten Probleme der Ein-
griffsregelung und ihre landwirtschaftlichen Impli-
kationen liegen die Vorteile des Ansatzes auf der 
Hand. Die Flächenentzüge durch Kompensations-
maßnahmen werden eingedämmt. Die Landwirt-
schaft in den betroffenen Regionen wird vom Flä-
chenbereitsteller zu einem aktiven Partner in der 
Kompensation von Eingriffen. Auch die Pflegepro-
blematik wird entschärft. Letztlich eröffnet ein 
solches Vorgehen den landwirtschaftlichen Betrie-
ben eine leistungsbezogene Honorierung ökologi-
scher Leistungen auf eigenen Flächen, also auch 
Einkommensbeiträge, die zur agrarstrukturellen 
Stabilisierung besonders an marginalen Produkti-
onsstandorten führt. Erste praktische Erprobun-
gen zeigen, dass der Ansatz grundsätzlich tragfähig 
und umsetzbar ist (5). Gleichwohl ist der Ansatz 
mit einer Reihe ungelöster Probleme verbunden. 
Deshalb fördert die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt ein Forschungsvorhaben, bei dem der skiz-
zierte Ansatz in zwei Beispielsregionen erprobt 
und weiter entwickelt wird (6). Bereits heute kann 
aber festgehalten werden: Die Eingriffsregelung 

nach dem Raumordnungsgesetz und die Praxis 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ent-
halten Handlungsspielräume für eine stärkere 
Einbeziehung von Landschaftspflegeleistungen der 
Landwirtschaft. Es kommt praktisch vor allem dar-
auf an, dass Landwirtschaft und Naturschutz ge-
meinsam und ohne tradierte Vorbehalte nach Lö-
sungen mit gegenseitigen Nutzeneffekten suchen. 
Gelingt dies, kann mit Berechtigung von einem 
praktischen Beispiel für eine nachhaltige Verknüp-
fung von Naturschutz und Landwirtschaft gespro-
chen werden.
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